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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

In seinen Antworten auf Einfache Anfragen von Rechsteiner (sp, SG) (DA 94.1059) und de
Dardel (sp, GE) (DA 94.1063) hielt der Bundesrat fest, dass die Schweiz im Fall der
Bestechung ausländischer Amtsinhaber durch Bürger dieser Staaten vollumfänglich
Rechtshilfe gewähre, da dieses Delikt ja auch in der Schweiz strafbar sei. Die
Bankenkommission bezeichnete in ihrem Jahresbericht für 1993 die wissentliche
Verwaltung von Schmiergeldern durch Banken als unstatthaft, da mit der in der
Bewilligung geforderten Gewähr einer einwandfreien Geschäftsführung nicht vereinbar.
In mehreren ausländischen Korruptionsfällen leisteten kantonale Behörden im
Berichtsjahr Rechtshilfe. So unter anderem bei Verfahren gegen die ehemaligen
Premierminister Mitsotakis (Griechenland) und Craxi (Italien).
(Siehe auch 1993.) 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 17.06.1994
HANS HIRTER

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geld, Währung und Kredit

Die Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), welche für systemrelevante Banken eine
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent der nichtrisikogewichteten Aktiven
forderte, war in der Herbstsession 2015 Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Die
Beratung erfolgte zusammen mit zwei weiteren Motionen der SP- (Mo. 13.3743) und der
SVP-Fraktion (Mo. 13.3740), welche beide mit den Forderungen nach einem
Trennbankensystem ebenfalls die «Too-big-to-fail»-Problematik tangierten.
Leutenegger-Oberholzer stützte sich auf internationale wissenschaftliche Literatur und
erachtete sowohl die gegenwärtige Eigenkapitalquote von 3.2 Prozent als auch die von
der SVP bevorzugte Quote von 6 Prozent als ungenügend. Obschon die Motionärin
hervorhob, dass sie eine ungewichtete Kapitalquote von 10 Prozent der Aktiven
weiterhin als notwendig und erstrebenswert erachte, zog sie die Motion mit der
Begründung zurück, dass sie durch diesen taktischen Rückzug negative Signale  in
dieser Debatte durch einen ablehnenden Entscheid verhindern wolle. 2

MOTION
DATUM: 24.09.2015
CATALINA SCHMID

Makroprudenzielle Regulierung

In der Herbstsession war die „Too big to fail”-Problematik auch
Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Drei bereits im Jahr 2013 eingereichte
Motionen nahmen sich des Themas an. Ins gleiche Horn wie eine von der SVP-Fraktion
eingereichte Motion stiess auch die SP mit ihren zwei Motionen, die zum einen
ebenfalls ein Trennbankensystem und zum anderen eine Erhöhung der Leverage Ratio
auf 10% (Mo. 13.3744) verlangten. Der Bundesrat hatte sich gegenüber diesen
Vorstössen in seiner Stellungnahme ablehnend gezeigt und sie dem Parlament zur
Ablehnung empfohlen. Er hatte dabei auf die 2011 ergriffenen Massnahmen verwiesen,
die den Banken verschärfte Anforderungen im Bereich Eigenmittel und
Organisationsstruktur auferlegt hatten. Im Zuge dieser Debatte sei auch über die
Einführung eines Trennbankensystems diskutiert, aufgrund mangelnder Zielführung
jedoch nicht umgesetzt worden. Zudem hatte die Regierung dafür plädiert, den im
Frühling 2015 erscheinenden Evaluationsbericht zur „Too big to fail“-Vorlage
abzuwarten und auf ein vorschnelles Vorgehen zu verzichten.
Die Sozialdemokraten erachteten zwar eine ungewichtete Kapitalquote von 10% der
Aktiven weiterhin als langfristig erstrebenswert, insbesondere mit Blick auf den
unterdessen erschienenen Evaluationsbericht, der die bisher getroffenen Massnahmen
als nicht ausreichend taxierte. „Weil ich keine negativen Signale durch einen negativen
Entscheid von heute haben will“ (Leutenegger Oberholzer, (BL)) zog die Sprecherin der
SP-Fraktion die Motion, mit welcher sie eine solche Leverage Ratio gefordert hatte, aus
taktischen Gründen zurück. Somit kam nur noch das ein Trennbankensystem fordernde
Geschäft zur Abstimmung. Eine unheilige Allianz, bestehend aus dem linksgrünen Lager

MOTION
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT
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und der SVP, verhalf diesem Geschäft gegen den Willen der Mitte und des Bundesrats
mit 93 zu 65 Stimmen zum Durchbruch. 3

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der SVP-Fraktion,
der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der
zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte erläuterte, erachtete die Kommission den
eingeschlagenen Weg zur Bekämpfung des „too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere
Eigenkapitalquoten, strengere Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu
erstellende Notfallpläne setzte, jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie
beispielsweise ein Verbot gewisser Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die
Schaffung eines Trennbankensystems würde dieser Vorgehensweise jedoch
zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss zur Ablehnung empfahl.
Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6% rief der
Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen „too-big-to-
fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat (sp, FR),
von dessen eigener Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss sei und keinen Beitrag zur Lösung des „too-big-to-fail"-Problems
leisten könne. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten, und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, „um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und ihrer
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 4

MOTION
DATUM: 13.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Banken

Als erste nationale Partei äusserte sich die SP zur zukünftigen Rolle der
Kantonalbanken. Sie sprach sich für deren Beibehaltung aus, verlangte aber, dass ihnen
als Gegenleistung für Privilegien ein verbindlicher gemeinwirtschaftlicher Auftrag erteilt
werden muss. Dieser Auftrag würde beispielsweise in der Aufrechterhaltung eines
dezentralen Filialnetzes und in der Erteilung günstiger Kredite für lokale Kleinbetriebe
bestehen. Die Kartellkommission hatte sich ebenfalls mit den Kantonalbanken befasst.
In einem Bericht stellte sie fest, dass die Staatsgarantie und Steuerprivilegien zu
Wettbewerbsvorteilen für die Kantonalbanken führten und deshalb ganz oder teilweise
aufzuheben seien. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat verabschiedete den Bundesbeschluss in der Herbstsession ohne
Gegenstimme. Von allen Fraktionen wurde die Notwendigkeit einer lückenlosen
Aufklärung der Vergangenheit betont. Eine solche liege – namentlich nach den zum Teil
sehr undifferenzierten Anschuldigungen aus den USA und Grossbritannien – sowohl im
Interesse des Landes als auch der Banken und der übrigen Wirtschaft. Während
Rechsteiner (SG) als Sprecher der SP–Fraktion den Druck aus dem Ausland vorbehaltlos
begrüsste, machte der Sprecher der FDP (Suter, BE), darauf aufmerksam, dass dahinter
auch ganz konkrete Wirtschaftsinteressen des New Yorker bzw. Londoner Finanzplatzes
gegen die im Rahmen der Globalisierung verstärkte Konkurrenz aus der Schweiz stecken
dürften. Diese Kontroverse tauchte auch in den Fraktionserklärungen vor der
Schlussabstimmung noch einmal auf, als Rechsteiner diesen Beschluss als Startpunkt
für eine Debatte über den aktuellen Finanzplatz Schweiz bezeichnete. Dieser Verweis
der SP auf Gegenwartsprobleme wurde – mit Hinweis auf den Streit um die Vermögen
des philippinischen Ex–Staatschefs Marcos und des zairischen Präsidenten Mobutu –
übrigens auch in der Eintretensdebatte im Ständerat von Plattner (sp, BS) und den CVP-
Vertretern Schmid (AI) und Frick (SZ) gemacht. Nationalrat Ziegler (sp, GE) reichte
unmittelbar nach der Debatte eine Motion für die Aufhebung der staatlich
sanktionierten Verschwiegenheitspflicht der Bankangestellten (sogenanntes
Bankgeheimnis) ein. 6

ANDERES
DATUM: 13.12.1996
HANS HIRTER
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Die im Vorjahr vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission legte ihre Vorschläge
für eine Reform des Statuts der Kantonalbanken vor. Diese sehen vor, dass die
Kantone in Zukunft wählen können, ob sie ihre Kantonalbank mit einer Staatsgarantie
ausstatten wollen. Im weiteren enthält der Reformentwurf die Vorschrift, dass die als
privatrechtliche Aktiengesellschaften geführten Kantonalbanken diesen Titel nur führen
dürfen, wenn ihre Existenz auf einer gesetzlichen Grundlage beruht und sich
mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals in den Händen des Kantons befinden. In der
Vernehmlassung ergab sich weitgehend Zustimmung zu diesen Vorschlägen. Einzig die
SP und der Gewerkschaftsbund meldeten grundsätzliche Vorbehalte an. Auch die EBK
kritisierte den Entwurf, allerdings aus entgegengesetzten Gründen: Sie befürchtete, der
eingeleitete Privatisierungsprozess könnte mit dieser Regelung behindert werden. Im
Oktober erteilte der Bundesrat dem EFD den Auftrag, auf der Grundlage des
Vernehmlassungsentwurfs eine entsprechende Gesetzesrevision auszuarbeiten, wobei,
als einzige namhafte Änderung, der minimale Kapital- und Stimmenanteil der Kantone
bei Kantonalbanken nicht 10 Prozent sondern 33 Prozent betragen soll. 7

BERICHT
DATUM: 23.10.1997
HANS HIRTER

Am 8. Dezember gaben die beiden Grossbanken Schweizerischer Bankverein (SBV) und
Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) ihre Fusion zur United Bank of Switzerland (UBS)
bekannt. Damit entstand das weltweit in bezug auf Eigenkapital grösste und in bezug auf
Bilanzsumme zweitgrösste Finanzinstitut. Dieser Zusammenschluss wird 1998 noch von
den Aktionärsversammlungen abgesegnet werden müssen und bedarf auch der
Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden sowohl der Schweiz als auch der
übrigen Hauptaktivitätsregionen der beiden Banken (EU und USA). Da diese Fusion die
bereits vorher bei beiden Banken eingeleiteten Umstrukturierungen noch akzentuieren
wird, wurde auch ein massiver Stellenabbau angekündigt. Nach den Plänen der
Fusionspartner soll er – bei einer Beschäftigtenzahl von 58'000 (davon 38'000 in der
Schweiz) – rund 13'000 (davon 7'000 in der Schweiz) betragen.

Die Reaktionen in der Öffentlichkeit waren denn auch zwiespältig. Einerseits wurden
die Fusion und auch die Umstrukturierungen als richtige Schritte für die Erhaltung der
Konkurrenzfähigkeit im globalisierten Finanzmarkt anerkannt, andererseits
protestierten nicht nur die Gewerkschaften und die Linke gegen den geplanten
Stellenabbau. Von der SP und dem SGB in mehreren Städten organisierte
Protestkundgebungen vermochten allerdings insgesamt nur rund 1'000 Personen zu
mobilisieren. Die SP meldete sich in der Dezembersession des Nationalrats während
der Fragestunde mit neun Interventionen zu den sozialen Folgekosten der Entlassungen
und zu den befürchteten Steuerausfällen zu Wort. Bundesrat Delamuraz appellierte an
die soziale Verantwortung der beiden Banken und gab im weiteren zu bedenken, dass
rechtliche Vorbehalte nur unter wettbewerbsrechtlichen, nicht aber wirtschafts- oder
sozialpolitischen Aspekten zulässig seien. In Basel–Stadt, wo der Bankverein bisher
seinen Hauptsitz hatte, zeigte man sich besonders besorgt um die Steuerausfälle, die
durch die Wahl Zürichs als alleinigen Hauptsitz für die neue UBS entstehen würden.
Sowohl die Regierung von Basel–Stadt als auch Ständerat Rhinow (fdp, BL) – mit einer
parlamentarischen Initiative – forderten die Abschaffung der rechtlichen Bestimmung,
dass eine Aktiengesellschaft nur einen Hauptsitz haben kann. Mit dieser Revision
könnte der Vorschlag der UBS realisiert werden, ihren Hauptsitz sowohl in Basel als
auch in Zürich zu haben. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.1997
HANS HIRTER

Der Grosse Rat des Kantons Bern beschloss auf Antrag der Regierung, die
Kantonalbank in eine private Aktiengesellschaft umzuwandeln. In einer ersten Phase ist
allerdings der Kanton alleiniger Aktionär, und bei später erfolgenden Anteilsverkäufen
wäre er verpflichtet, die Aktienmehrheit zu behalten. Für die durch die
Bankengesetzgebung für Kantonalbanken vorgeschriebene Staatsgarantie und den
damit verbundenen Konkurrenzvorteil hat die Bank an den Kanton eine Abgeltung zu
entrichten. Die SP und die GP bekämpften die Umwandlung, weil damit das Parlament
sämtliche Aufsichtsfunktionen an die Regierung abgeben muss. Zudem waren sie auch
über die bürgerliche Parlamentsmehrheit verärgert, welche der Kantonalbank im
Rahmen des neuen Gesetzes lediglich einen sehr allgemein gehaltenen Leistungsauftrag
erteilt hatte. Nachdem die SP und der Gewerkschaftsbund mit dem Referendum
gedroht hatten, beschloss das Parlament, die Vorlage von sich aus zur Volksabstimmung
zu bringen. Am 23. November hiessen die Stimmberechtigten mit einer Ja-Mehrheit
von 53 Prozent die Reform gut. Im Kanton Aargau gab die Regierung eine ähnliche
Reform in die Vernehmlassung. Im Gegensatz dazu beschloss – im Rahmen einer
Teilrevision des Kantonalbankgesetzes – eine aus SP, SVP und GP gebildete Mehrheit im

BERICHT
DATUM: 19.12.1997
HANS HIRTER
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Zürcher Parlament, dass die Kantonalbank nicht in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt werden soll. Dieselbe Koalition lehnte es auch ab, von der Kantonalbank
eine Abgeltung für die Staatsgarantie zu fordern. Obwohl die FDP und die CVP die als
ungenügend erachtete Reform bekämpften, sprach sich das Volk mit einer 80 Prozent-
Mehrheit dafür aus. 9

Die Grossbankenfusion von SBG und SBV zur UBS vom Dezember des Vorjahres gab
auch im Parlament zu reden. Die beiden Ratsbüros integrierten die von der SP-Fraktion
verlangte Sondersession zum Thema Unternehmenszusammenschlüsse und Zukunft des
Werkplatzes Schweiz in die einwöchige Sondersession zur Beratung der Totalrevision
der Bundesverfassung im Januar. Diskussionsthema (Beschlüsse gab es keine zu fassen)
war schwergewichtig die Finanzpolitik, wo die SP die Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer für Private forderte. In seiner Stellungnahme zu den eingereichten
Interpellationen führte der Bundesrat aus, dass nach seiner Einschätzung die
Bankenfusion langfristig positive Auswirkungen auf den schweizerischen Finanzmarkt
haben werde, da damit eine von ihrer Grösse her international konkurrenzfähige Bank
geschaffen werde. Die internationale Verflechtung dieser Bank und deren Grösse berge
allerdings auch ein erhöhtes Risiko, weshalb unter Umständen die Bankenkommission
als Aufsichtsgremium zu stärken sei. Den Arbeitsplatzabbau, der mit solchen
Umstrukturierungen verbunden sei, bedauerte er, gab sich aber überzeugt, dass der
Wirtschaftsstandort Schweiz von der Globalisierung profitieren werde. Es ist geplant,
den Personalbestand des Sekretariats der administrativ dem EFD unterstellten, aber
von den Banken finanzierten Bankenkommission in den nächsten drei Jahren von 60
auf 90 aufzustocken, wovon sich zehn Personen nur den Grossbanken widmen
würden. 10

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 22.04.1998
HANS HIRTER

Den Vorschlag der Grossbanken, dass sich neben der Industrie auch die Nationalbank
an der Globalentschädigung beteiligen solle, lehnte nicht nur diese, sondern auch
sämtliche politischen Parteien kategorisch ab. Parlamentarier der SP und der Grünen
regten im Nationalrat mit Interpellationen an, es den Banken zu verbieten, die Auslagen
für diese Globallösung von ihrem steuerbaren Reingewinn abzuziehen. Der Bundesrat
lehnte dieses Ansinnen als illegal und auch von der Sache her nicht gerechtfertigt ab. 11

BERICHT
DATUM: 22.08.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich als Zweitrat mit der Revision des Bundesgesetzes über
Banken und Sparkassen und der dabei vorgesehenen Neudefinition der
Kantonalbanken. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung beantragten die
Sozialdemokraten dann allerdings eine Beibehaltung des Obligatoriums der
Staatsgarantie für Kantonalbanken, und sie wollten zudem auch die minimale
Kapitalbeteiligung des Kantons von 33 Prozent auf 50 Prozent erhöhen. Beide, auch von
den Grünen unterstützten Forderungen wurden abgelehnt. Nicht besser erging es dem
Antrag der SP, die vorgeschriebenen Eigenmittel für international tätige Grossbanken
gesetzlich über die international empfohlenen Mindeststandards hinaus festzulegen.
Der Nationalrat beschloss, dass auch Kantonalbanken mit voller Staatsgarantie in
Zukunft keine Sonderstellung mehr zukommen soll. Damit würden sie nicht nur wie vom
Ständerat beschlossen der Aufsicht, sondern ebenfalls der Bewilligungspflicht durch
die EBK unterstellt. Konsequenterweise siedelte der Rat auch den Entscheid über eine
Liquidation bei der EBK an. Der ursprünglich vorgesehene Rabatt auf den Eigenmitteln
für Kantonalbanken mit voller Staatsgarantie wurde aus dem Gesetz gestrichen, soll
aber vom Bundesrat auf dem Verordnungsweg gewährt werden können. In der
Differenzbereinigung übernahm der Ständerat diese Entscheide und in der
Schlussabstimmung verabschiedete er die Revision einstimmig; im Nationalrat erfolgte
die Gutheissung gegen den Widerstand der SP. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.1999
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte als Zweitrat den neuen Regeln für die grenzüberschreitende
Aufsicht über Banken, Börsen und Effektenhändler ebenfalls zu. Er verschärfte die
Bedingungen, unter denen eine Vor-Ort-Kontrolle von ausländischen Banken in der
Schweiz durch ausländische Organe zugelassen ist, um die Bestimmung, dass diese nur
Staaten gewährleistet wird, welche Gegenrecht halten. Bundesrat Villiger bekämpfte
diese Restriktion vergeblich mit dem Argument, dass diese Gegenrechtsforderung nicht
im Interesse der Schweiz liege, welcher es in diesem Zusammenhang primär um eine
gute Kontrolle der Vertrauenswürdigkeit der in der Schweiz tätigen ausländischen

BERICHT
DATUM: 18.03.1999
HANS HIRTER
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Banken gehe. Der Nationalrat beschloss zudem, dass diese Vor-Ort-Kontrollen
obligatorisch durch die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) begleitet werden
müssen. In der Differenzbereinigung strich die kleine Kammer die
Gegenrechtsforderung wieder; bezüglich der Begleitung durch die EBK sprach sie sich
gegen ein Obligatorium und für einen fakultativen Beizug aus, wenn dies von der
betroffenen Bank mit guten Gründen gewünscht wird. Der Nationalrat übernahm in der
Folge diese Beschlüsse. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Ständerat die
Revision einstimmig, der Nationalrat gegen den Widerstand der SP, welcher sich
allerdings nicht gegen diese Bestimmungen an sich richtete, sondern gegen die im
selben Paket enthaltenen Beschlüsse zu den Kantonalbanken (siehe dazu unten). 13

Ihren Schatten voraus warfen im Berichtsjahr 2014 zwei Motionen aus den Reihen der
SP und der SVP. Beide forderten, die Eigenkapitalanforderungen für systemrelevante
Banken zu erhöhen. Konkret schwebte den Genossen eine ungewichtete
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent vor, während die Motion der SVP-Fraktion
eine Höhe von 6 Prozent für systemrelevante Institute vorschlug. Beide Geschäfte
wurden, obwohl sie bis zum Jahresende 2014 nicht in den Räten behandelt wurden,
verschiedentlich von den Medien aufgegriffen, im Speziellen im Zusammenhang mit der
Publikation des Expertenberichts der Gruppe „Brunetti II“ zur Finanzmarktstrategie
(siehe unten, Finanzplatz und Bankgeheimnis). 14

MOTION
DATUM: 06.12.2014
FABIO CANETG

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

En septembre, le Conseil fédéral a décidé de donner une base constitutionnelle à la
création d'une banque postale et à l'abandon de la majorité du capital détenu dans
Swisscom. Cependant, il conservera un veto de vente pour protéger l'entreprise de
reprises inamicales et de droit national. Le gouvernement a agi ainsi pour éviter tout
litige de constitutionnalité retardant le projet et pour couper court au référendum
annoncé par la gauche contre la privatisation. Avec ces deux articles constitutionnels, le
Conseil fédéral a aussi frappé un coup à gauche et à droite. En élevant au niveau
constitutionnel les deux problématiques, il a contribué à générer un équilibre entre
elles et à les rendre moins vulnérables. Ces deux projets se répondaient ainsi l'un
l'autre et ils apparaissaient donc comme les deux volets d'une même politique. Leur
ancrage dans la constitution implique aussi qu'une votation populaire obligatoire soit
tenue. L'UDC, le PDC et le PRD se sont déclarés plutôt satisfaits, sans cacher leur
opposition à une banque postale. Par contre, le PS et les syndicats se sont opposés à la
privatisation de Swisscom. La teneur explosive du sujet a engendré de nombreuses
requêtes (interpellations, postulats et motions) de tout bord afin de réclamer soit une
libéralisation pour la droite soit un maintien du service public pour la gauche (motions:
00.3239, 00.3260, 00.3307, 00.3607. postulats: 00.3045, 00.3046, 00.3259.
interpellations: 00.3244, 00.3389, 00.3394, 00.3511). Le Conseil fédéral a calmé le jeu
en répondant que tous les scénarios seraient étudiés pour la mouture finale. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2000
PHILIPPE BERCLAZ

À la surprise générale, et contre l’avis de Moritz Leuenberger, le Conseil fédéral est
revenu sur sa décision de l’année précédente en optant pour une accélération du
rythme de la libéralisation. Selon le projet mis en consultation en février, le monopole
sera abaissé à 50 grammes dès le 1er avril 2009, puis supprimé en 2012 (au lieu de 2011
et 2014 respectivement). Estimant que la loi sur la poste (LPO) lui en donnait la
compétence, le collège gouvernemental a en outre décidé de procéder par voie
d’ordonnance, c’est-à-dire sans passer par le parlement. Pour l’ouverture complète,
par contre, une révision de la LPO, soumise au référendum facultatif, sera nécessaire.
Le service universel y sera maintenu et confié à la Poste pour la période 2012-2017. En
2017, il sera mis au concours. Sous la pression des milieux bancaires, le Conseil fédéral
a finalement renoncé à proposer d’octroyer une licence bancaire à PostFinance. La
Poste a réagi négativement, jugeant une réforme des conditions cadres nécessaire
avant l’abaissement du monopole, afin de garantir l’égalité de traitement avec ses
concurrents. Elle a en outre réitéré sa demande de licence bancaire en échange de la
suppression de la garantie d’Etat. Le Syndicat de la communication a, lui, fustigé la
« soumission » du Conseil fédéral à Economiesuisse et prédit à court terme la
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suppression de nombreux bureaux de poste et emplois.

Lors de la consultation, le PS, les Verts et les syndicats ont rejeté le projet du Conseil
fédéral car il ne garantit pas le service universel pour tous, c’est-à-dire pour les
habitants de toutes les régions, et laisse présager la suppression de nombreux emplois
et la dégradation des conditions de travail dans la branche. Le PS a par ailleurs plaidé en
faveur d’une véritable banque postale. À l’inverse, le PDC, le PRD, l’UDC,
Economiesuisse et la Fédération des entreprises suisses se sont montrés très
favorables, jugeant que la libéralisation procurera une plus grande liberté de choix, une
meilleure qualité des prestations et une baisse des prix. Le projet a divisé les
associations de consommateurs : alors que la FRC romande s’est déclarée hostile à la
libéralisation, la Konsumentenforum a plaidé en sa faveur. Enfin, l’association des
communes suisses y est opposée, car le projet du Conseil fédéral ne garantit pas le
service universel généralisé.

Au parlement, la manière de faire du Conseil fédéral a été vivement critiquée. Dans un
premier temps, l’Assemblée fédérale a biffé l’abaissement dès 2009 du monopole de la
Poste sur les lettres de 100 à 50 grammes du programme de législature. En dépit de cet
avertissement, le Conseil fédéral a décidé, le 22 octobre, d’abaisser, par voie
d’ordonnance, la limite du monopole pour les lettres de 100 à 50 grammes dès le 1er
juillet 2009. S’il a rappelé sa volonté de libéraliser totalement le marché postal, il a
toutefois renoncé à fixer une échéance précise. De plus, la version définitive du projet
dissocie clairement la révision prochaine de la législation postale et la libéralisation.
Cette dernière fera en effet l’objet d’un arrêté fédéral distinct, soumis au référendum
facultatif. Enfin, le gouvernement a renoncé à soumettre à terme le service universel à
un appel d’offres, ralliant l’opinion fréquemment émise lors de la consultation
qu’aucun concurrent de la Poste ne pourrait offrir ce service. 16

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Uneinigkeit bestand innerhalb der SP in bezug auf die Frage des Beitritts der Schweiz
zum Internationalen Währungsfonds (IWF) und zur Weltbank. Nachdem das Parlament
und unter anderem auch eine Mehrheit der sozialdemokratischen Abgeordneten einen
Beitritt befürwortet hatten, setzte sich im Parteivorstand an einer Sitzung, an welcher
weniger als die Hälfte der Mitglieder teilnahmen, eine knappe Mehrheit von 25 gegen 22
Stimmen für die Unterstützung des Referendums gegen den Parlamentsbeschluss
durch; damit stellte sich der Vorstand gegen den massgeblich an der Vorlage beteiligten
Bundesrat Stich. Nach dem Vorstandsentscheid haben mehr als die Hälfte der
Fraktionsmitglieder einen Aufruf gegen das Referendum unterschrieben. 17

PARTEICHRONIK
DATUM: 22.11.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

In der Frage des Beitritts der Schweiz zu den Bretton Woods Institutionen blieb die SP
gespalten. Nachdem der Parteitag 1990 der Vorlage unter bestimmten Bedingungen
zugestimmt, sie 1991 jedoch nach den parlamentarischen Beratungen knapp abgelehnt
hatte, beschloss der Vorstand – nach einer erneuten Verwerfung – auf Ersuchen von
Parteipräsident Bodenmann die Stimmfreigabe. Widerstand wurde auch gegen die
Unterstützung des Verfassungsartikels zur Fortpflanzungs und Gentechnologie laut. Als
einzige Kantonalsektion lehnte BL die Bretton Woods-Vorlagen ab. Zur Gentechnologie
fassten die Kantonalsektionen BL und GR die Nein-Parole. 18
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